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Porwort. 

Das vorliegende Werkchen stellt sich in der Haupt¬ 

sache als ein kurzgefaßter Auszug aus meinem im gleichen 

Berlage jetzt in zweiter Auflage erschienenen Werke: „Der 

Gemeindebeamte“ dar. Die Darstellung ist in ganz all¬ 

gemein verständlicher Form gehalten. Die Ergänzungen 

nach der volkswirtschaftlichen Seite hin durften deshalb 

nicht fehlen, weil die sächsische Bürgerhunde als popu¬ 

lärer Leitfaden auf allen bürgerkundlichen Gebieten Auf¬ 

schluß geben soll. 
Die gedrängte Form der Darstellung und die Berück¬ 

sichtigung aller bürgerkundlichen Gebiete dürften das 

Werkchen nicht nur für jeden, der seine Kenntnisse staat¬ 

licher und gemeindlicher Verhältnisse erweitern will, son¬ 

dern vor allem auch für den Gebrauch in den Schulen 

geeignet erscheinen lassen. Auch der niedrige Preis möge 

zur Verbreitung in weitesten Kreisen beitragen. 

Annaberg, August 1913. 

Der Verfasser.
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Einleitung. 

Der Staat. 

Die Familie bildet die Grundlage eines jeden Staates; 
sie ist die engste und ursprünglichste Vereinigung meh¬ 
rerer Menschen. Die durch Verwandtschaft verbundenen 
Familien bilden die Geschlechter Stämme). Geschlech¬ 
ter von gleicher Abstammung, Sprache und Sitte bilden 
ein Volk. Ist das Volk seßhaft geworden, schließt es 
lid) zur Abwehr äußerer Feinde und zur Aufrechterhal¬ 
tung der Ordnung im Innern zu einer engeren Gemein¬ 
schaft zusammen, werden hierzu auch Vorschriften auf¬ 
gestellt, die dieses Zusammenleben der einzelnen Volks¬ 
genossen bindend regeln (Gesetze), so entsteht der Staat. 

Aufgabe des Staates ist es nicht nur, die Rechts¬ 
ordnung aufrechtzuerhalten, sondern auch das Wohl des 
einzelnen zu fördern, und zwar auf sittlichem, geistigem, 
leiblichem und wirtschaftlichem Gebiete. Demgemäß unter¬ 
stützt er die Kirchlichen Gemeinschaften, fördert Kunst und 
Wissenschaft, unterhält Schulen, sorgt für gesundheitlichen 
Fortschritt durch Bau von Krankenhäusern, Ausbildung 
von Arzten, regelt und schützt den Nahrungsmittelver¬ 
kehr, überwacht das Bauwesen, fördert Land= und Forst¬ 
wirtschaft, Bergbau, Handel und Gewerbe, hilft den wirt¬ 
schaftlich Schwachen, unterstützt die Armen, regelt den 
Geldverkehr, Recht= und Gerichtswesen, fördert den Ver¬ 
kehr zu Lande und zu Wasser (Eisenbahnen, Schiffahrt) 
und schützt die Staatsangehörigen durch Heer und Flotte. 

Diesen Vorteilen und Rechten, die der Staat bietet, 
stehen die Pflichten des Staatsbürgers gegenüber: Ge¬ 
horsam gegen die Gesetze; Hingabe an das Baterland
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allgemeine Wehrpflicht); Unterordnung des eignen Ich 
mier die Gesamtheit. Jeder soll nach seinen Kräften 
ætrebt ſein, ſich leiblich, geiſtig und sittlich tüchtig zu 
rhalten, denn nur das Volk wird im Wettstreite der 
Tationen ausdauern, das aus den körperlich und fitt- 
ich am höchsten stehenden Einzelpersonen bestett. 
Um diesem großen Ziel näher zu kommen, muß der 

inzelne aber auch die Bedeutung des Staates voll er¬ 
afsen und die staatlichen Einrichtungen genau kennen 
ernen, er muß sich politisch schulen. Aur dann, wenn 
as ganze Volk politisch reif wird, wenn der einzelne 
ollbewußt an der steten Vervollkommnung der staat¬ 
ichen und wirtschaftlichen Verhältnisse mitarbeitet, nur 
ann schreitet das Volk voran. Keine Regierung, keine 
rbrigkeit vermag allein das Volk auf die Dauer zu 
srdern; in Staat und Stadt müssen die vorwärts= und 
ufwärtstreibenden Kräfte von innen kommen. Jeder 
luß mitarbeiten am gemeinsamen Wohle: 

Ans Baterland, ans teure, schließ dich an, 
Das halte fest mit deinem ganzen Herzen! 

  

Die Staatsformen. 

der Wille der Gefamtheit der Volksgenoffen verkör- 
ert jich in der Staatsgewalt (Souveränität). Die Staats- 
ewalt tritt dreifach in die Erscheinung: 

in der Gesetzgebung, der Rechtsprechung und der 
Verwaltung. 

Die staatlichen Gesetzesvorschriften regeln das Zusam¬ 
renleben der Volksgenossen; wer ihnen widerhandelt, 
rd durd die Rechtsprechung zu ihrer Anerkennung 
ezwungen. Die Verwaltung endlich schafft die Einrich¬ 
ungen, die nach den Gesetzen für die Wohlfahrt und 
eicherheit der Staatsbürger nötig sind. 
Die Souveränität steht entweder einer Einzelperson, 

em Herrjcher, oder der Gejamtheit, dem Volke zu. Man 
mierscheidet hiernach hauptsächlich Monarchie und
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BRepublik. Je nachdem der Herrscher unumschränkt 
und nach seinem Belieben herrscht oder die Staatsge¬ 
walt nur unter Mitwirkung einer Volksvertretung (Par¬ 
lament) ausüben darf, unterscheidet man absolute und 
Konstitutionelle Monarchie. Die deutschen Staaten 
und insbesondere Sachsen sind konstitutionelle Monarchien. 
Zwar ist auch in der konstitutionellen Monarchie der 
Herrscher nur Gott und seinem Gewissen verantwortlich 
und Rann vom Volhe nicht zur Rechenschaft gezogen 
werden, allein es ist Vorsorge getroffen, daß die Rechte 
des Volkes nicht verlegt werden: Es bedarf nämlid) 
jede Regierungshandlung des Herrschers der Gegenzeich¬ 
nung durch den Minister, wodurch dieser die Verantwort¬ 
lichkeit übernimmt. Die Republiken teilen sich in aristo¬ 
kratische (die höchste Gesellschaftsklasse herrscht) und 
demokratilche (das ganze Volk herricht), Auch in den 
Republiken jteht ein Mann an der Spiße, der Präfi- 
dent, aber er wird immer nur auf wenige Jahre ge- 
wählt und feine Befugnijje find sehr befchränkt. Die 
tepublikanifhen Staaten haben den Nachteil, daß ihre 
Entwicklung keine Ronftante ijt, weil in kurzen Zeit: 
räumen Volksvertretungen mit ganz anderen Zielen und 
Anfhauungen einander ablöfen. Die konstitutionelle 
Monardie hingegen ift für das deutſche Volk die beite 
Staatsform, weil fie eine gewijje Stetigkeit in der Ent- 
wicklung verbürgt. Die Vertretung des Volkes beiteht 
zumeijt aus zwei getrennten Körperjchaften. 

Il. Das Deutfche Reich, 

1, Allgemeines, 
Das Deutihe Neich in feiner jegigen Geftalt hat mit 

dem alten deutfchen Neiche wenig mehr als den Namen 
gemein. Als der letzte Kaiser des römisch=deutschen 
Reiches, Franz II., 1806 die Kaiserkrone niederlegte, war
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das Reich Kaiser Karls des Großen dahin (1806—1813 
der Rheinbund unter franzöfifcher Oberhoheit), An feine 
Stelle trat der deutjche Bund, ein völkerrecdhtlicher Ver—⸗ 
ein, ein Staatenbund (kein Bundesstaat), zu dem sich 
1S15 die jouveränen Fürften und freien Städte unter 
Osterreichs Führung zusammenschlossen. Der deutsche 
Bund löste sich 1866 infolge des Krieges zwischen 
Preußen und ÖOsterreich auf. Osterreich verzichtete auf 
seine Zugehörigkeit zu dem deutschen Staatenverbande 
im Prager Frieden (23. August 1866), und Preußen 
schloß mit 21 norddeutschen Staaten den Norddeutschen 
Bund, und dieser mit den süddeutschen Staaten 1867 
den Zollvereinigungsvertrag, der dem Aorddeutschen 
Bunde nachgebildet war, sowie besondere Schutzbündnisse 
für den Kriegsfall. Diese letzteren bewiesen ihre Kraft im 
deutsch=französischen Kriege 1870, der Aord= und Süd¬ 
deutschland vereinte. In den Versailler oder November: 

Verträgen von 1870 wurde der Norddeutsche Bund 
durch Beitritt der süddeutschen Staaten zum Deutschen 
Reiche erweitert, am 18. Januar 1871 die Wieder¬ 
herstellung der Kaiserwürde zu Ver sailles proklamiert 
und am 16. April 1871 wurde die Verfassung des 
Deutschen Reiches als Reichsgesetz verkündet. 

Das Deutsche Reich ist ein auf Verträgen der ver¬ 
bündeten Staaten beruhender konstitutioneller Bundes¬ 
staat (kein Staatenbund). Waren im Deutschen Bunde, 
1815—1866, die einzelnen Staaten völlig souverän, 
d. h. unabhängig, durch Beine Zentralgewalt beschränkt, 
so liegt in der Unterordnung der deutschen Bundes¬ 
staaten unter die Reichsgewalt eine Beschränkung der 
Souveränität der einzelnen Regierungen; über den 
Einzelstaaten steht das Beich als selbständiger Staat. 
Die Souveränität des Beiches ruht aber in der Ge¬ 
samtheit der verbündeten Regierungen, die im Bundes¬ 
rate vertreten sind — nicht etwa im Kaiser. 

Der Zweck des Deutschen Reiches ist: Der Schutz des 
Bundesgebiets und des innerhalb desselben geltenden Rech¬ 
tes, sowie die Pflege der Wohlfahrt des deutschen Volkes.
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Das Gebiet des Deutſchen Reiches (540857, 62 qkm) 
besteht nach Artikel 1 der Reichsverfassung aus 26 Staaten; 
das sind: # 

4 Königreiche: Preußen mit Lauenburg und Helgo¬ 
land, Bayern, Sachsen, Württemberg. 

6 Großherzogtümer: Baden, Hejjen, Mecklenburg: 
Schwerin, Sachsen=Weimar, Mechklenburg=Strelitz, Olden¬ 
burg. 
.5 Herzogtümer: Braunschweig, Sachsen=Meiningen, 
Sachsen=Altenburg, Sachsen=Koburg=Gotha, Anhalt. 

7 Fürstentümer: Schwarzburg=Sondershausen, Schwarz¬ 
burg=Rudolstadt, Waldech, Reuß ältere Linie, Reuß 
jüngere Linie, Schaumburg=Lippe, Lippe=Detmold. 

3 freie Städte: Lübeck, Bremen, Hamburg. 
Das Reichsland Elsaß=Lothringen. 
Die Schutzgebiete (Kolonien) und die deutschen Nieder¬ 

lassungen in China gehören nicht zum Bundesgebiete. 
Nach) der Volkszählung vom 1. Dezember 1910 hatte 

das Deutsche Reich rund 65 Miillionen Einwohner. 
Reichsangehöriger kann nur fein, wer Angehöriger 

eines Bundesstaates ist; ein Deutscher kann zugleich 
Angehöriger mehrerer Bundesstaaten sein. Diese Reichs¬ 
angehörigkeit (Reichsindigenat) hat die Wirkung, daß 
der Angehörige eines Bundesstaates in jedem andern 
Bundesstaate dessen Angehörigen gleich zu behandeln 
ist und demgemäß zum festen Wohnsitze, zum Gewerbe¬ 
betriebe, zu öffentlichen Amtern, zur Erwerbung von 
Grundstücken, zur Erlangung des Staatsbürgerrechts 
und zum Genusse aller sonstigen bürgerlichen Rechte unter 
denselben Voraussetzungen wie der Einheimische zuzu¬ 
lassen, auch in betreff der Bechtsverfolgung und des 
Rechtsschutzes diesem gleich zu behandeln ist. 

2. Reichsverfassung. 

a) Bundesrat. 
Der Bundesrat besteht aus den Vertretern der 

Bundesstaaten als der Mitglieder des Bundes, in ihm
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kommt die Souveränität des Reiches zum Ausdruck. 
Er zählt 61 Bevollmächtigte der einzelnen Regierungen: 
Preußen verfügt über 17, Bayern über 6, Sachsen und 
Württemberg je 4, Baden, Hessen je 3, Mechlenburg¬ 
Schwerin und Braunschweig je 2, die übrigen Staaten 
über je 1 Stimme. Dazu treten 3 elsaß=lothringische 
Stimmen; diese werden aber nicht gezählt, wenn die 
Präsidialstimme Preußens nur mit ihnen die Mehrheit 
erlangen würde. Jeder Bundesstaat kann fo viel 
Bundesratsbevollmächtigte ernennen, als er Stimmen 
hat, doch kann die Gesamtheit der Stimmen eines 
Bundesstaates nur einheitlich abgegeben werden. Die 
Bevollmächtigten stimmen nach den Instruktionen ihrer 
Regierungen; die von Elsaß=Lothringen werden vom 
Statthalter ernannt und instruiert. 

Der Bundesrat beschließt über die dem Beichstage zu 
machenden Vorlagen und die von demselben gefaßten 
Beschlüsse, über die zur Ausführung der Beichsgesetze 
erforderlichen allgemeinen Verwaltungsvorschriften und 
Einrichtungen, erledigt nichtprivatrechtliche Streitigkeiten 
zwischen Bundesmitgliedern auf Ansuchen des einen Teiles 
und gleicht Verfassungsstreitigkeiten in gewissen Fällen aus. 

Niemand kann gleichzeitig Mitglied des Bundesrats 
und des Reichstags fein. 

Der Bundesrat bildet aus feiner Mlitte dauernde 
Ausihüjje für die auswärtigen Angelegenheiten, Land¬ 
heer und Festungen, Seewesen, Zoll= und Steuerwesen, 
Handel und Verkehr, Eisenbahnen, Post und Tele¬ 
graphen, Justizwesen, Rechnungswesen. 

Der Kaiser hat den Bundesrat alljährlich zu be¬ 
rufen; in Wirklichkeit tagt er ständig. 

Der Vorsitz im Bundesrate und die Leitung der Ge¬ 
schäfte steht dem Reichskanzler zu. 

b) Kaiser. 
Das „Präsidium“ des Bundes steht dem jeweiligen 

Könige von Preußen zu, der deshalb den Titel „Deutscher 
Kaiser“ führt.
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Der Kaiser hat das Reich völkerrechtlich zu vertreten, 
im Namen des BReiches Krieg zu erklären und Frieden 
zu schließen, Bündnisse und andere Verträge mit fremden 
Staaten einzugehen, Gesandte zu beglaubigen und zu 
empfangen. 

Dem Kaiser steht es zu, den Bundesrat und den 
Reichstag zu berufen, zu eröffnen, zu vertagen und zu 
schließen. Dem Kaiser steht ferner zu die Ausfertigung 
und Verkündung der BReichsgesetze und die Uberwachung 
ihrer Ausführung. 

Die Anordnungen und Verfügungen des Kaisers 
werden im Namen des Reiches erlassen und bedürfen 
zu ihrer Gültigkeit der Gegenzeichnung des Reichs¬ 
kanzlers, der dadurch die Verantwortung übernimmt. 
Der Kaiser ernennt die Beichsbeamten, er führt den 
Oberbefehl über Heer und Flotte, er ist Bollstrecher der 
sog. Bundesexekution, wenn Bundesglieder ihre ver¬ 
fassungsmäßigen Bundespflichten nicht erfüllen, ihm steht 
das Begnadigungsrecht bei denjenigen Entscheidungen 
des Reichsgerichts, wo es als erste und einzige Instanz 
entscheidet, zu, er übt die Staatsgewalt in Elsaß=Lothringen 
und die Schutzgewalt in den deutschen Schutzgebieten aus. 

Der Kaiser ist für seine Handlungen niemand ver¬ 
antwortlich, seine Person ist strafrechtlich besonders ge¬ 
schützt; eine Zivilliste bezieht er als Kaiser nicht, nur als 
König von Preußen. 

c) Reichstag. 

Das deutsche Volk Beteiligt fih an der Reichs» 
regierung durch Entjendung von 397 Abgeordneten 
zum NReichstage. Der Reichstag geht aus allgemeinen 
und direkten Wahlen mit geheimer Abjtimmung ber- 
vor. Die Mitglieder des NReichstages find Mertreter 
des gesamten Volkes (alfo nicht ihres einzelnen Wahl- 
Rreifes) und an Aufträge und njtruktionen nicht ge- 
bunden. Rein Mitglied des Neichstags darf zu irgend 
einer Zeit wegen feiner Abftimmung oder wegen der in
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Ausübung seines Berufs getanen Außerungen gericht¬ 
lich oder disziplinarisch verfolgt oder sonst außerhalb 
der Versammlung zur Verantwortung gezogen werden. 

Die Mitglieder des Reichstags dürfen als solche keine 
Besoldung beziehen, sie erhalten jedoch Aufwandsent¬ 
schädigung von 3000 Ml. aus der Reichskasse. 

Der Beichstag muß alljährlich einmal vom Kaiser 
berufen werden, und zwar muß dann auch der Bundes¬ 
rat versammelt sein. Die Wahl=- (Legislatur=) Periode 
dauert fünf Jahre. Zur Auflösung des Beichstags 
während derselben ist ein Beschluß des Bundesrats unter 
Zustimmung des Kaisers erforderlich. Nach der Auflösung 
des Beichstags müssen binnen 60 Tagen die Wähler 
und binnen 90 Tagen der neue Reichstag versammelt sein. 

Der Beichstag beschließt nach absoluter Stimmen¬ 
mehrheit. Zur Gültigkeit der Beschlußfassung ist die 
Anwesenheit der Mehrheit der gesetzlichen Anzahl der 
Mitglieder erforderlich. 

Die Verhandlungen des Neichstags find öffentlid). 
Mahrheitsgetreue Berichte Darüber bleiben von jeder 
Verantwortlichkeit frei. 

Der Reichstag hat das Recht, innerhalb der Kom¬ 
petenz des Reiches dem Bundesrate Gesetze vorzuschlagen 
(Recht der Initiative) und an ihn gerichtete Petitionen 
dem Bundesrate resp. Reichskanzler zu überweisen. Er 
ist Kontrollorgan der Beichsregierung. Sein Haupt¬ 
gebiet ist die Reichsgesetzgebuung und die Entlastung der 
Jahresrechnung (Etat). Der ordentliche Etat für 1911/12 
beträgt in Ausgaben (fortdauernden und einmaligen) 
und Einnahmen 2707814248 M., der außerordentliche 
216975817 M. An den Reichstag werden gemäß den 
Beschlüssen des Bundesrats die Gesetzesvorlagen im 
Namen des KRaijers gebracht und hier durch) Bundes- 
ratsmitglieder oder -kommiljfare vertreten. Über die 
wichtigeren Vorlagen finden drei Beratungen (Lejungen) 
statt; meist werden die Vorlagen nad) der erjten Leſung 
einer Kommission zur Vorberatung überwiesen. 

Wähler für den deutschen Reichstag (sog. aktives
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Wahlrecht) ist jeder Deutsche, welcher das 25. Lebensjahr 
zurückgelegt hat, in dem Bundesstaate, wo er seinen 
Wohnsitz hat. Für Personen des Soldatenstandes, des 
Heeres und der Marine ruht die Berechtigung zum 
Wählen so lange, als sie sich bei der Fahne befinden. 
Von der Berechtigung zum Wählen sind ausgeschlossen: 
1. Personen, die unter Vormundschaft oder Auratel 
stehen. 2. Personen, über deren Vermögen gerichtlich 
Konkurs eröffnet worden ist, und zwar während der 
Dauer dieses Verfahrens. 3. Personen, die eine öffent¬ 
liche Armenunterstützung beziehen, oder im Jahre vor der 
Wahl bezogen haben. 4. Personen, denen infolge rechts¬ 
kräftigen Erkenntnisses der Vollgenuß der staatsbürger¬ 
lichen Rechte entzogen ist, für die Zeit der Entziehung. 

Wählbar zum Abgeordneten (sog. passives Wahl¬ 
recht) ist im ganzen Reichsgebiete jeder Deutsche, der das 
25. Lebensjahr zurückhgelegt und einem Bundesstaate 
seit mindestens einem Jahre angehört hat, sofern er nicht 
von der aktiven Stimmberechtigung ausgeschlossen ist. 

Das Deutsche Reich ist in 397 Mahlkreife eingeteilt. 
Jeder Wahlkreis mit einer durchschnittlichen Bevölkerung 
von 100000 Seelen, bzw. jeder Bundesstaat mit weniger 
Einwohnern wählt einen Abgeordneten. Die alten Wahl¬ 
kreise von 1869 bestehen noch fort; eine andere Ein¬ 
teilung durch Reichsgesetz ist noch nicht erfolgt. Im König¬ 
reiche Sachsen sind demnach nur 23 Abgeordnete zu wäh¬ 
len, obwohl es zurzeit über 4800000 Einwohner zählt. 

Jeder Abgeordnete wird in einem besonderen Wahl¬ 
kreise gewählt. 

Jeder Wahlkreis wird zum Zweche der Stimmabgabe 
in kleinere Bezirke geteilt, die möglichst mit den Orts¬ 
gemeinden zusammenfallen sollen; in volkreichen Ge¬ 
meinden werden Unterabteilungen gebildet. 

Wer das Wahlrecht in seinem Wahlbezirke aus¬ 
üben will, muß darin zur Zeit der Aufstellung der 
Wählerlisten seinen Wohnsitz haben. Jeder darf nur 
an einem Orte wählen. Aur diejenigen sind zur Teil¬ 
nahme an der Wahl berechtigt, welche in die Wahl¬



it, I. Das Deutsche Reid). 

liffen ausgenommen sind. Die Listen sind spätestens vier 
Wochen vor dem Wahltage mindestens acht Tage lang 
durch die Vorstände der Gemeinden zu jedermanns Ein¬ 
sicht auszulegen. 

Die Wahlhandlung sowie die Ermittelung des Wahl¬ 
ergebnisses sind öffentlich. 

Die Wahl ist direkt. Sie erfolgt durch absolute 

Stimmenmehrheit aller in einem Wahlkreise gültig ab¬ 
gegebenen Stimmen. Wird bei einer Wahl keine ab- 
iolute Stimmenmehrheit erreicht, jo tft unter den zwei 

Kandidaten zu wählen (Stichwahl), welche die meijten 

Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit ent¬ 
scheidet das Los. 

Die Wahlen sind im ganzen BReiche an dem durch 
den Beichskanzler bestimmten Tage vorzunehmen. 

Die politischen Parteien im Peichstage. An sich 
sind die Mitglieder des Reichstags Vertreter des gesamten 

Volkes und an Aufträge und Instrultionen nicht ge¬ 
bunden. Die Meinungen über die Mittel und Wege, 
wie dem Gesamtwohle am besten zu dienen sei, gehen 

aber auseinander und so bilden sich Parteien. Von 
diesen suchen die einen das Heil im Erhalten, die 

andern im Verändern. Alan unterscheidet hiernach 
allerwärts und zu allen Zeiten hauptsächlich Konservative 
und Liberale, die sich wieder in die verschiedensten 

Gruppen und Richtungen spalten: 

1. Die Konservativen streben die möglichste Erhal¬ 
tung der bestehenden Verhältnisse an. 

2. Das Zentrum vertritt die Anschauungen und Be¬ 

strebungen der katholischen Kirche, die den Staat von 
sich abhängig zu machen sucht. Es führt seinen Aamen 
daher, daß es im Reichstage in der Mitte (im Zentrum) 
seine Sitze hat. 

3. Die Nationalliberalen vertreten freiheitliche An¬ 

schauungen auf nationaler Grundlage. 

4. Die Freisinnigen betonen freiheitlichen Fortschritt 
noch mehr.
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5. Die Sozialdemokraten vertreten vor allem d 
Interefjen der Arbeiter und glauben nur durch Umwa 
zung der bestehenden Stsats=, Gesellschafts= und Mir 
schaftsordnung den Arbeiterinteressen dienen zu könne: 

Polen, Dänen, Elsässer, Welfen u. a. m. sind regiona 
Parteien. 

4E29)Beichsbehörden. 

G. Reichskanzler. 

Der Reichskanzler ist der allein verantwortlich 
höchste Beamte für alle Angelegenheiten des Reichs. C 
ist der Vermittler zwischen Kaiser und Bundesrat bzr 
Beichstag. 

Die Anordnungen und Verfügungen des Kaisers b 
dürfen zu ihrer Gültigkeit seiner Genehmigung, er übe 
nimmt dadurch die Verantwortlichkeit für sie. Er füh 
den Vorsitz im Bundesrate. Auf seinen Antrag ernen 
der Kaiser einen verantwortlichen Stellvertreter für se 
Reichskanzleramt (Vizekanzler) wie für einzelne Amt 
zweige, die sich in der eigenen und unmittelbaren We 
waltung des BReiches befinden. 

Die Geschäftsverwaltung des Beichskanzlers besor 
die Reichskanzlei. In der Regel ist der preußisc 
Mlinisterpräsident Reichskanzler. 

5. Reichsämter. 

Dem Reichskangler sind folgende Reichsbehörden — 
unter Leitung eines Staatssehretärs — unterstellt: 

1. Das Auswärtige Amt zur Führung der au 
wärtigen Politik. Ihm unterstehen die Botschafter, E 
sandtschaften und Konsuln des BReiches. 

2. Das Beichsamt des Innern. Zu den Geschäft 
dieses wichtigsten und umfangreichsten Reichsamtes, d 
in vier Übteilungen zerfällt, gehören alle nicht befoni 
ren Behörden übertragenen Angelegenheiten, insbejond: 
die allgemeinen Angelegenheiten der Reichsbehörden u 

Merkel, Sähfifhe Bürgerkunde. 2


